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Eine Million Elektrofahrzeuge sollen bis zum Jahr 2020 auf den Straßen Deutschlands unterwegs sein. Das ist ein ehrgeiziges 

Ziel, wenn man bedenkt, dass zu Anfang des Jahres 2014 gerade einmal 12.156 Elektro und 85.575 Hybrid-Pkw in Deutschland 

zugelassen waren. Doch so schlecht sind die Voraussetzungen nicht. Es gibt etliche Bundes- und Landesprogramme, die der 

E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen sollen. Zahllose Kommunen engagieren sich auf vielfältigste Weise und mehr und mehr 

Modelle stehen mittlerweile in den Autohäusern für die Kunden bereit. Damit diese Autos aber nicht nur in den „Showrooms“ 

stehen, sondern auf die Straßen kommen, sind noch etliche Hürden zu überwinden.

Ein zentraler Punkt ist dabei der Aufbau einer flächendeckenden rechts- und betriebssicheren Ladeinfrastruktur. Aber mehr 

noch: Die Kleinstaaterei im Bereich der Ladeinfrastruktur muss beendet werden. Ladesäulen und Wallboxen müssen überall 

für alle zugänglich sein, und das am besten europaweit mit einer Zugangskarte oder gängigen Systemen wie EC- oder Kredit-

karte. Und das alles vor dem Hintergrund, dass es bis heute kein schlüssiges Geschäftsmodell gibt, wie die Ladeinfrastruktur 

wirtschaftlich betrieben werden kann, ohne dass die Kostenvorteile von Elektrofahrzeugen im Betrieb verloren gehen. Eine 

Herkulesaufgabe wie es scheint, aber an der Lösung dieses Problems führt kein Weg vorbei, wenn Elektrofahrzeuge in Massen 

gekauft werden sollen. Im Rahmen des Projekts Elektromobilität im Stauferland (EMiS), das vom BMVI über das Programm 

Modellregionen Elektromobilität finanziert wurde, wurde genau dies zumindest in weiten Teilen exemplarisch umgesetzt. Zwei 

Stadtwerke installierten barrierefreie Ladeinfrastruktur und ermöglichen diskriminierungsfreies „Roaming“ untereinander und 

über die beiden größten Roaming-Plattformen in Deutschland auch weit darüber hinaus. Im Rahmen von EMiS wurde nicht nur 

die technische Machbarkeit des Roamings zwischen hubject, ladenetz, den beiden Stadtwerken und der EnBW nachgewiesen 

sondern die Lösung auch gleich implementiert.

VORWORT



Ein weiteres Ergebnis dieses Projekts ist der vorliegende Leitfaden. Er fasst die Erfahrungen bei Aufbau und Betrieb der 

Ladeinfrastruktur durch die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd zusammen und erläutert detailliert, was bei einem rechts- und 

betriebssicheren Aufbau von Ladeinfrastruktur zu beachten ist. Darüber hinaus gibt er Handlungsempfehlungen aus der Praxis 

bis hin zum Muster für Abnahme- und Prüfprotokolle.

Der Leitfaden richtet sich an Anlagenbetreiber, die Planungs- und Handlungssicherheit wünschen. Er zeigt auf, wie vorzugehen 

ist, wenn Betreiber sicher sein wollen, den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden und damit Schadensfälle mög-

lichst vermeiden zu können. Die Berücksichtigung der in diesem Leitfaden beschriebenen Prozesse und Praxisempfehlungen 

gewährleistet die Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes und reduziert das Risiko von Schadensersatzansprüchen 

gegenüber dem Betreiber.

Wir wünschen daher dem Leitfaden eine weite Verbreitung und den interessierten Praktikern wertvolle Hinweise für ihre 

Aktivitäten bei der Unterstützung des Markthochlaufes der Elektromobilität in Deutschland.

Holger Haas 

Dr. Rolf Reiner
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Der Aufbau einer flächendeckenden, zuverlässigen sowie sicheren Ladeinfrastruktur ist Grundvoraussetzung für die erfolgreiche 

Etablierung der Elektromobilität in unserer Gesellschaft. 

Für Errichter und Betreiber ergeben sich hierbei eine Reihe von zum Teil neuen rechtlichen sowie technischen Anforderungen, die es 

zwingend zu beachten gilt. In Anlehnung an den „Technischen Leitfaden Ladeinfrastruktur“ der Nationalen Plattform Elektromobilität, 

ist nun ein nach den momentan geltenden Gesetzen, Normen und Vorschriften erstellter Inbetriebnahmeprozess von Ladesäulen/

Wallboxen entstanden. 

Dieser Leitfaden soll dabei neben der normgerechten Inbetriebnahme auch den fortwährenden sicheren Betrieb derartiger Anlagen 

gewährleisten. Dabei ist zu beachten, dass die hier präsentierten Informationen nur einen Bestandteil eines umfangreichen Prozesses 

darstellen und aufgrund seiner individuellen Ausführbarkeit auch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben1. Der hier vorliegende 

Leitfaden besitzt daher weder Gesetzes-Charakter noch rechtliche Verbindlichkeit gegenüber Dritten. 

1 Die Prozessschritte bezüglich des vorgelagerten ordnungspolitischen Genehmigungsprozess zum Aufbau von Ladeinfrastruktur werden als gegeben vorausgesetzt und sind 
nicht Bestandteil dieses Leitfadens.

EINLEITUNG
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ZIEL DIESER ÜBERSICHT 

Die steigende Anzahl von Ladesäulen in Deutschland und die damit einherge-

hende Vielzahl von einzuhaltenden Gesetzen, Normen und technischen Regeln 

aus unterschiedlichsten Bereichen war Anlass, Entscheidungsträgern wie auch 

ausführenden Kräften auf Grundlage geltenden Rechts sowie dem aktuellen 

Stand der Technik entsprechend eine Übersicht sowie Entscheidungsgrundlage 

zur Verfügung zu stellen. 

Damit soll gewährleistet werden, dass alle relevanten gesetzlichen, wie auch 

normativen Anforderungen in ausreichender Art und Weise von den verant-

wortlichen Stellen Beachtung finden. Dennoch steht es der verantwortlichen 

(prüfenden) Elektrofachkraft stets frei, wie sie die geforderten Anforderungen 

umsetzt, solange ihr Handeln in Übereinstimmung mit den entsprechenden 

Gesetzen, Normen und technischen Regeln steht (Weisungsfreiheit)2. 1

BETREIBERPFLICHTEN 

Der Gesetzgeber hat vor dem Hintergrund einer möglichen Fehlinterpretation 

bei der Begriffsdefinition durch Schaffung einer einheitlichen Begrifflichkeit im 

EnWG bereits (Vor-)Sorge getragen. Es soll so sichergestellt werden, dass alle, die 

mit der Begrifflichkeit „Anlage“ einhergehenden und von Seiten des Gesetzge-

bers vorgeschriebenen sicherheitsrelevanten Tätigkeiten auch ihre Umsetzung 

finden, um die gesetzlich geforderte Mindestsicherheit sowie Funktionalität von 

elektrischen Arbeitsmitteln stets gewährleisten zu können. 

2 Diese Anmerkung soll vorab verdeutlichen, dass die Anforderungen die hier an Errichter gestellt 
werden, auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden können.

Auf Basis dieser im EnWG festgelegten Definitionsgrundlage, unter Berücksich-

tigung der genannten Weisungsfreiheit und der damit verbundenen, individu-

ellen Auslegung, sowie Umsetzbarkeit der geforderten Tätigkeiten, wird der 

Prüfrahmen für die prüfende Elektrofachkraft klar aufgezeigt. 

Mit dieser Definitionsfestlegung resultieren für die verantwortliche Elektrofach-

kraft (VEFK) eine Reihe von Rechtsvorschriften sowie anerkannte Regeln der 

Technik, die es bei der Prüfung der Betriebsmittel zu beachten gilt. Dabei soll 

neben den geltenden Sicherheitsanforderungen bei Errichtung, Erweiterung oder 

Änderung von Energieanlagen bzw. elektrischen Anlagen auch die rechtliche 

Absicherung des Anlagenbetreibers gewährleistet sein .

Nicht zuletzt wird somit eine Planungs- und Handlungssicherheit für den Be-

treiber derartiger Anlagen geschaffen, um neben den vorgelagerten, ord-

nungspolitischen sowie sicherheitsrelevanten rechtlichen Anforderungen und 

Vorgaben, auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte frühzeitig zu erkennen 

(Mindestanforderungen der Ladeinfrastruktur).

Dieser Leitfaden versteht sich somit, trotz oder gerade wegen der „individuellen“ 

Umsetzbarkeit, auch als Orientierungshilfe für Anlagenbetreiber. Veranschaulicht 

am Beispiel einer praxiserprobten Lösung (der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd 

GmbH) wird aufgezeigt, wie der Aufbau einer normgerechten Ladeinfrastruktur 

umgesetzt werden sollte. Die umgesetzte Lösung dient somit der (gewünschten) 

Rechtsicherheit beim Betrieb solcher Anlagen aus Sicht des Betreibers.
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Prozessschritt(e) Tätigkeiten Ausführliche Beschreibung

I. Verantwortung

1. Betreiber

verantwortung

• Umsetzen der betrieblichen Sicherheit 

und aller vorgeschriebenen Prüfungen 

(BetrSichV, TRBS, DIN VDE, ArbSchG, 

DGUV V3)

• Systematische Ermittlung von Gefahren 

(DGUV V3)

• Herabsetzung dieser durch Schutz-

maßnahmen entsprechend dem Stand 

der Technik

• Der Betreiber muss gewährleisten, dass zu keinem Zeitpunkt von dieser elektrotechnischen 

Anlage eine Gefahr in Form eines Elektro-  oder eines Brandunfalls ausgeht. 

• Betreiber einer elektrotechnischen Anlage, hier eine oder mehrere Ladesäulen/Wallboxen, muss 

regelmäßig die jeweiligen Gefährdungen systematisch ermitteln, bewerten und begrenzen.

• In einer Gefährdungsbeurteilung werden die vorbeugenden Schutzmaßnahmen  und Meldewege 

entsprechend dem Stand der Technik festgelegt.

• Der Betreiber muss weiterhin regelmäßige Prüfungen gewährleisten (§15 BetrSichV)

• Eine Missachtung der Prüfpflicht kann als grobe Fahrlässigkeit und somit als Straftat definiert 

werden (§25/26 BetrSichV).

• Je nach Kompetenzumfang des Verantwortlichen können Fachexperten mit einbezogen werden 

z.B. durch: Schrifliche Bestellung einer VEFK (Anlagenverantwortlicher, TRBS 1203, DIN VDE 

01000,Teil 10)
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II. Auswahlverfahren

2. Pflichten des 

künftigen Betreibers

• Bestellung einer VEFK (Anlagenverant-

wortlicher) als fachliche Kompetenzhilfe 

mittels Bestellurkunde

• Festlegung Größe, Leistung usw. der 

Elektroanlage (Ladeeinrichtung) unter 

Berücksichtigung Netzanschlussbedin-

gungen des Netzbetreibers (TAB 2007 

sowie ergänzende techn. Anforderungen) 

 

• Auswahl kompetenter Ladesäulenher-

steller anhand festgelegter Mindestan-

forderungen (Größtmögliche Sicherheit 

nach dem Stand der Technik DIN VDE 

0100-722) sowie Übergabe an den Einkauf

•  Die Bestellung einer verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) entlastet den Betreiber in seiner 

Fachverantwortung durch dessen Erfahrung im Bereich der Elektrotechnik und unterstützt ihn 

bei Entscheidungen.

•  Die VEFK ist in ihrem Fachgebiet weisungsfrei zu stellen. (VEFK siehe TRBS 1203, DIN VDE 01000-

10), Qualifikationsanforderungen: Meister, Techniker, Ingenieur im elektrotechnischen Bereich.

•  Der Betreiber hat die Pflicht der Auswahl kompetenter Anbieter unter Berücksichtigung der 

Gefahr eines Auswahlverschuldens. Auch hierbei soll ihn die VEFK fachlich unterstützen. 

 

 

•  Auswahl eines kompetenten Herstellbetriebes für Ladeeinrichtungen (Ladesäulen/Wallboxen), 

welche der im Anhang hinterlegten Mindestanforderungen gerecht wird. Das fachbezogene 

Auswahlverfahren gewährleistet die zum gegenwärtigen Zeitpunkt größtmögliche Sicherheit 

und ist ein wichtiges Instrument für den Einkauf bei der Entscheidung des Preisleistungsver-

hältnisses der Anbieter.
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• Auswahl einer EFK (zertifizierte  

Elektrofirma, lizenzierter, eingetrage-

ner Elektrofachbetrieb, TRBS 1203) 

 

 

 

 

 

• Auswahl eines Tiefbaubetriebes (Zu-

leitung, Fundamentsetzung)

• Entscheidend für ein sicheres, kundenfreundliches und störungsfreies Betreiben ist die Auswahl eines 

zertifizierten Elektrobetriebes. Dieses muss ein eingetragener Elektrofachbetrieb (Meisterbetrieb) 

mit nachgewiesenen „Elektrofachkräften für Elektromobilität“ sein. Damit wird gewährleistet, dass 

Arbeiten (Aufstellen, Betreuen, Wartung und Instandhaltung, Reparaturen, Austausch von Anlagen-

teilen...) nur von fach- und sicherheitskompetenten Elektrofachkräften (EFK) ausgeführt werden. 

Beispiele zur Ausbildung einer „Elektrofachkraft für Elektromobilität“ findet man im Anhang. 

 

 

• Bei der Auswahl der Tiefbaufirma ist darauf zu achten, dass diese Erfahrung z.B. bei der Kabel-

verlegung (frostfreie Tiefe, Abdeckung, Kennzeichnung, keine Beschädigung der Isolation...) hat. 

Es empfiehlt sich eine Baustellenüberwachung durch die VEFK.
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III. Umsetzung

3. Vereinbarung eines 

Kickoff Meetings mit 

den Stakeholdern

• Betreiber, Einkauf

• Tiefbaufirma 

• Energieversorger

• Planungsbüro

• VEFK (Verantwortliche Elektrofachkraft 

TRBS 1203)

• Betreuende Elektrofirma

• Ladesäulenhersteller

• Um die Rahmenbedingungen vor Ort besser kennen zu lernen empfiehlt es sich, den Betreiber 

und Anlagenverantwortlichen über den Aufstellungsort und seine spezifischen Gegebenheiten 

zu informieren

• Größe der Anlage und Ziele werden besprochen, das heißt:

• Mit welcher Ladefrequenz ist zu rechnen?

• Wie schnell soll der Ladevorgang sein?

• Welche KFZ-Typen sollen geladen werden?

• An welche Stromquelle wird die Säule angeschlossen?

• Was soll die Ladeeinrichtung leisten können?

• Termine werden organisiert und festgelegt
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4. (vorab) Gefähr-

dungsbeurteilung 

durch VEFK

• Feststellung, ob die vorhandene elektro-

technische Anlage für eine neue, leis-

tungsstarke Ladeeinrichtung geeignet ist 

(erhöhte elektrotechnische Anforderun-

gen bzw. Änderung der Betriebsbedin-

gungen).

• Vorab Gefährdungsbeurtei lung 

(Gewährleistung eines sicheren Betriebs 

nach EnWG)

• Erste Erkenntnisse über zu berücksichtigende Gefahrenpotentiale werden festgehalten und 

Beseitigungsmodalitäten eingeplant.

• Aufstellungsort, Umgebung

• Vandalismusgefahr

• statische Aufladung

• Überlastung

• Überhitzung

• Sonneneinstrahlung

• Witterungseinflüsse wie Regen, Sturm, Schnee

• Brandgefahr durch elektrische Bauteile

• Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch

• Herstellerangaben, Wartungsintervalle

• Mindestanforderungen von Ladesäulen (siehe Anhang)
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5. Eignungsprüfung 

durch EFK (Erstprü-

fung)

• Planungs- und Handlungssicher-

heit für Anlagenbetreiber durch 

Sicherstellung der Zukunftsfähig-

keit seiner Ladesäule (Anlage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eignungsprüfungsprotokoll (= Erstprü-

fung) Prüfung der Sicherheit anhand 

festgelegte Mindestanforderungen

• Sämtliche, objektive Gegebenheiten vor Ort werden analysiert.

• Die vorhandene Anlage wird getestet (z.B. durch den Ortselektriker)

• Es muss eine Überlastung der vorhandenen „alten“ Anlage ausgeschlossen und nachweislich 
(„Eignungsprüfungsprotokoll“) bestätigt werden.

• Anschlussmöglichkeiten, eventuelle Umbauten, Querschnitte, Sicherheitseinrichtung u. ä. werden 
ausgewählt gegebenenfalls berechnet und festgehalten.

• Ist die Selektivität gewährleistet?

• Welche Folgen hat ein Kurzschluss?  

Bsp.1 die Gemeinde „X“ hat keine selektive Abschaltung und legt mit der Ladesäule den ge-

samten Ort lahm. 

Bsp.2 die Ladesäule am Einspeisungsende eines Bahnhofs schaltet die gesamte Signal- und 

Weichenanlage des Bahnhofs ab.

• Kann die Stromversorgung in vollem Umfang gewährleistet werden?

• Genügt die ausgewählte Ladeeinrichtung unseren Vorstellungen?

• Ist die Ladeeinrichtung erweiterbar und zukunftsorientiert?

• Deckt die Ladeeinrichtung  alle Fahrzeugtypen ab?

• Zu berücksichtigende Gefahrenpotentiale werden festgehalten und Beseitigungsmodalitäten eingeplant. 

 

 

• Ein „Eignungsprüfungsprotokoll“ wird erstellt 

• Mindestforderungen an eine normgerechte Ladesäule (s. Anhang) werden in das Projekt  einge-
arbeitet.



14 

6. Zuleitung, Funda-

mentsetzung

• Berücksichtigung der TAB 2007 sowie 

ergänzenden techn. Anforderungen des 

Netzbetreibers

• Berücksichtigung herstellerseitig vor-

geschriebener Anforderungen an Fun-

damentsetzung

• Zuleitungsquerschnitt wird berechnet und im Eignungsprüfungsprotokoll festgehalten. Er ist 

bindend für die Elektrofirma, die die Zuleitung verlegt. (DIN VDE 0100)

• Zählereinrichtung, Zählerplatz werden geplant und vorbereitet.

• Es sind Kabelverlegungsweg, Biegeradius, Verlegetiefe, Abdeckung, Kennzeichnung der Zuleitung 

zu beachten.

• Besondere Beachtung gilt dem Einsatz eines Fundamenterders, damit werden die Abschaltver-

hältnisse optimiert und statische Aufladungen können abgeleitet werden.

7. Abnahmeprüfung 

durch Ladesäulen 

hersteller

Übergabe:

• elektrischer Schaltpläne

• Konformitätserklärung

• Wartungspläne

•  Elektrische Schaltpläne werden aktualisiert, Konformitätserklärung und Wartungspläne an den 

Betreiber übergeben. Dabei wird festgehalten:

• Welche Materialeinbauten wurden verwendet?

•  Welche Grenzwerte wurden eingestellt?

•  Ein Funktionstest (Level 1-4) wird durchgeführt:

• Erkennung Ladesäule – Auto

• Verriegelung Ladestecker

• Kommunikationstest Ladesäule - Störstelle

• Kommunikationstest Ladesäule - Energieversorger (Abrechnung)

• Kommunikationstest Ladesäule - Kunden (Ladekarte, Handy, Transponder...)

•  Test der Sicherheits- und Auslöseeinheiten wird nachgewiesen.
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8. Betriebssicherheit-

sprüfung durch EFK 

(Inbetriebnahme)

• Alle sicherheitsrelevanten (techni-

sche sowie elektrotechnische) Aspekte 

werden geprüft und dokumentiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prüfungsdurchführung

• Betriebssicherheitsprotokoll (eine nach 

der geltenden Norm errichtete elektro-

technische Anlage wird bestätigt)

• Prüfung der Dokumentation auf Vollständigkeit und Richtigkeit

• Prüfung der Übereinstimmung der installierten Anlage mit der eigentlich bestellten Anlage

• Prüfung auf korrekte Installation und Montage (Einhaltung der geltenden Vorschriften (DIN 
VDE 0100/722)

• Prüfung der elektrischen Sicherheit und deren Funktionen (FI, RCD B,...)

• Potentialausgleich und Blitzschutz

• Prüfung der Einhaltung der Schutzklasse

• Prüfung der Bezahlvorgänge (Ladekarte, Mobiltelefon, Transponder...)

• Prüfung der Stromzählung

• Prüfung der Steckerverriegelungen

• Prüfung des Ladestromes

• Prüfung der Schutzeinrichtungen (DIN VDE 0100-410)

• Überprüfung auf Einhaltung der Normen:

• IEC 61851-1 „allgemeine Bestimmungen“

• IEC 61851-22 „Wechselstromladung“

• IEC 61851-23 „Gleichstromladung“

• IEC 61851-24 „Kommunikation Ladeeinrichtung- Elektro-KFZ“

• Diese Prüfung erfolgt nur über eine zertifizierte Elektro-oder Prüffirma

• Mit geeignetem Personal (personengebundene Befähigungsnachweise, kontrolliert z.B. durch 
die VEFK)

• Alle Prüfergebnisse und Messwerte werden im Betriebssicherheitsprotokoll mit Unterschrift des 
Prüfers dokumentiert (siehe Anhang).
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IV. Abnahme, Service, Prüfintervalle

9. Abnahme/Übergabe 

an VEFK

• Die VEFK übernimmt und prüft alle Pro-

tokolle von der prüfenden EFK

• Die VEFK fungiert als Erfüllungsgehilfe des Betreibers und bestätigt mit dem abgezeichneten 

Abnahmeprotokoll, dass die Soll-Eigenschaften der Anlage mit den Ist-Eigenschaften überein-

stimmen (Fachverantwortung):

• Eignungsprüfungsprotokoll

• Herstellerübergabeprotokoll

• Betriebssicherheitsprotokoll

• Gefährdungsbeurteilung

• Des Weiteren kontrolliert sie Wartungsverträge und Befähigungsnachweise der beteiligten 

Firmen, wie :

• Konformitätserklärung

• Elektrofachkräften für Elektromobilität

• zertifizierte Elektrofirma

• zertifizierte Prüffirma



17 

10. Ermittlung der 

Prüffristen anhand 

Wiederholungsprüfung 

durch VEFK

• Nachprüfung der Messwerte anhand 

(zweiten) Betriebssicherheitsprotokolls 

• Erstellung Gefährdungsbeurteilung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Festlegung der Nachprüfungspflicht nach 

DIN VDE anhand Organigramm

• Es wird das zweite Betriebssicherheitsprotokoll mit den Messwerten des ersten verglichen.

• Verschleißerscheinungen werden analysiert und Schaltelemente gegebenenfalls ausgetauscht. 

• Gemäß §3 BetrSichV wird über eine Gefährdungsbeurteilung die Wiederholungsfrist der Prüfungen 
und Kontrollen ( BetrSich-Prüfung, DGUV V3, ...) festgelegt:

• Fernverkehrsstraße

• Vandalismus

• statische Aufladung

• Überlastung

• Überhitzung

• Sonneneinstrahlung

• Witterungseinflüsse wie Regen, Sturm, Schnee

• Brandgefahr durch elektrische Bauteile

• Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch

• Herstellerangaben, Wartungsintervalle

• Einhaltung der Mindestanforderungen der Stadtwerke

• Auswertungen der bisherigen Störungen

• Auswertungen von Beschädigungen

• Diese werden in ein Organigramm eingefügt. (Prüfintervalle, Sichtkontrollen)
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11. • Festlegung des Meldeablaufprozesses 

sowie der Zuständigkeiten im Störfall 

(Notrufnummer, Störungsorganigramm)

• Ein Störungsbeseitigungsorganigramm wird erstellt in dem die Meldeordnung festgelegt wird.

• Notfall, Brand, Ladesäule wird umgefahren- 24h Einsatzdienst zum Abschalten der

Ladesäule (für den Einsatz der Feuerwehr)

• Schlüsselberechtigungen werden festgelegt

• Eine Notfall-Rufnummer wird angebracht.

• Der Ladeplatz wird einheitlich durch ein Schild gekennzeichnet, damit auch Besucher ihn sofort 

finden.

• Weiterhin wird der Ladeplatz abgesperrt und als Parkplatz für Elektrofahrzeuge ausgezeichnet.

12. Betrieb • Ladesäule kann in den normgerechten 

und sicheren öffentlichen Betrieb gehen

• Durch ein Prüfsiegel wird ein sicheres Betreiben dieser Ladeeinrichtung bestätigt. Es singnali-

siert, dass die Ladesäule von einer neutralen Stelle auf Sicherheit, Konformität getestet wurde 

und somit keine Gefahren wie ein Brand, ein Stromschlag oder negative Beeinflussung anderer 

elektrotechnischer Geräte drohen.
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1. Als Kommune habe ich fünf Ladesäulen. Sind diese sicher?

• Haben Sie Prüfprotokolle?

• Wir empfehlen einen Sicherheits-Check.

 

2. Haftet der Installationselektriker für den Brandschaden an meiner überlasteten, 

„alten“ Anlage durch meine neue Wallbox?

• Leider stehen Sie in der Betreiberhaftung.

• Aber Sie wären durch ein Eignungsprüfungsprotokoll geschützt (s. Formular).

 

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
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3. Es stellt eine Elektrofirma XY drei „eigene“ Ladesäulen in „meiner Stadt“ auf und 

betreibt diese, und es passiert ein Elektrounfall (Stromschlag).

Wer haftet?

• Immer der Betreiber, in diesem Fall die Elektrofirma.

• Achtung: Sie haben mit dem enormen Imageverlust für Ihre Stadt und das junge 

Gebiet der Elektromobilität zu rechnen!

Das private Empfinden des Geschädigten richtet sich größtenteils nicht gegen die be-

treibenden Firma, sondern gegen die Gemeinde, deren Ladesäulen dann als unsicher 

gelten. Der Imageverlust ist schwer zu beheben. Geantwortet: Detlef Bein
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Ladesäulen-Mindestanforderungen nach dem Stand der Technik

(Mindestens-) Autorisierungsmöglichkeiten RFID und SMS

Vernetzung GSM-Modul mit APN-Funktionalität

HTTPS-Verbindungen über das Modem sollten möglich sein

Kommunikationsprotokoll OCPP 1.2 oder 1.5

Ladepunkte:

mind. 1 Ladepanel mit 1 Steckdose Typ 2

(optional: 1 Steckdose SCHUKO)

Typ 2 Ladeleistung bis 22kW (mit Verriegelung)

SCHUKO Ladeleistung bis 3kW (mit Verriegelung, IP44)

Absicherung (RCD)3:

Steckdose Typ 2

Steckdose SCHUKO

FI-Schalter 40A, 4p, Typ B, allstromsensitiv,

kurzzeitverzögert

LS-Schalter 32A 3p+N und

LS-Schalter 16A 3p + N

Lastschütz 32A 4p und

Lastschütz 16A 4p

FI/LS-Schalter 13A, 1p+N, 0,03A, Typ A

Lastschütz 16A 2p

Befestigungs- und Kontaktiereinheit (BKE) für eHZ

Energiemessung Separat, für jeden Ladepunkt mit 2 Smart

Meter Zählern eHZ EDL21

3 Anmerkung: Laut EBG wird von Seiten der RCD-Hersteller eine 6-monatige Funktionsprüfung mittels Prüftaste
vorgeschrieben

Mindestanforderungen

HTTPS-Verbindungen über das Modem sollten möglich sein

OCPP 1.2 oder 1.5

Typ 2 Ladeleistung bis 22kW (mit Verriegelung)

SCHUKO Ladeleistung bis 3kW (mit Verriegelung, IP44)

Steckdose SCHUKO

FI-Schalter 40A, 4p, Typ B, allstromsensitiv,

kurzzeitverzögert

LS-Schalter 32A 3p+N und

LS-Schalter 16A 3p + N

Lastschütz 32A 4p und

Lastschütz 16A 4p

ANHANG
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Ladesäulen-Mindestanforderungen nach dem Stand der Technik

Vorbereitet für die Übermittlung signierter

Zählerwerte im EDL 40 Modus (SML Protokoll)

Systemmonitor Optional (z.B. an Ladesteckdosen)

Hausanschlusskasten zum Anschluss an das

öffentliche Versorgungsnetz

IP 44

Schutzart mindestens IP 44 “Feuchtraum”

Energieanschluss Klemmen Hausanschlusskasten (HAK) 70mm2 mit Zugentlastung

Energieanschluss Zuleitung Schnelladesäulen 70/90mm2 bei 86/100kVA

Ladesäulen 10/16mm2 bei 22/35 kVA

Energieanschluss Zuleitung (Absicherung) Ist entsprechend der maximalen Leistung zu wählen

Gehäuse IP 44 Abschließbar mit Doppelschließung

Gehäuse IP 44 Erdungsanschlüsse und Klemmen mit zureichendem Querschnitt 

(Kennzeichnung)

Installationsanleitung, Betriebsanleitung beides auf 

Deutsch vorhanden

übergeben, Bedienbeschilderung für den Kunden

Stromlaufpläne übergeben

Thermistorschutz4

4 Verringerung des „Einschaltstrom“ (der beim Einschalten eines elektrischen Verbrauchers fl ießt und u.U. höher als der Nennstrom sein kann)

Mindestanforderungen

IP 44 “Feuchtraum”

Hausanschlusskasten (HAK) 70mm2 mit Zugentlastung

Energieanschluss Zuleitung Schnelladesäulen 70/90mm2 bei 86/100kVA

Ladesäulen 10/16mm2 bei 22/35 kVA

Energieanschluss Zuleitung (Absicherung) Ist entsprechend der maximalen Leistung zu wählen

Abschließbar mit Doppelschließung

Installationsanleitung, Betriebsanleitung beides auf 
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5 “technischen Anschlussbedingungen für Anschlussschränke außerhalb von Gebäuden, die ein- oder dreiphasig an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sind”

6 “Errichten von Niederspannungsanlagen –Teil 7-722: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art –Stromversorgung von Elektrofahrzeugen”

7 “Installationsvorschriften für Überspannungsschutzeinrichtungen. Die DIN VDE 0100-443 (VDE 0100 443):2007-06 und DIN V VDE V 0100-534 (VDE 0100-534):1999-04 sind für den Errichter von Niederspan-
nungsanlagen die beiden wichtigsten Installationsvorschriften zur Entscheidung, ob Überspannungsschutzmaßnahmen erforderlich sind, sowie für den Fall der Notwendigkeit zur Auswahl und Errichtung von 
Überspannungsschutzeinrichtungen in Niederspannungsanlagen.”
Vgl.: http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/bs/Documents/etz-VDE0100-443.pdf, eingesehen am 11.12.2013

Mindestanforderungen

Ladesäulen-Mindestanforderungen nach dem Stand der Technik

TAB-2007 Konformität

VDE-AR-N41025

Herstellerseitig vorgeschriebene Wartungsintervalle 

nach Inbetriebnahme

BGV A3-Prüfung Erstprüfung ab Werk DIN VDE 0100-600

VDE 0100-7226 Schriftliche Bestätigung der Errichtung nach

...

VDE 0100-4437 Schriftliche Bestätigung der Errichtung nach

...

CE-Zertifi zierung

 

Erstprüfung ab Werk DIN VDE 0100-600

Schriftliche Bestätigung der Errichtung nach

...

Schriftliche Bestätigung der Errichtung nach
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Befähigung
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Eignungsprüfungsprotokoll
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Eignungsprüfungsprotokoll
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Betriebssicherheitsprotokoll
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2013 2014 2015 2016

Prüfung Prüfung

Ladesäulen Adresse

Eignung

einmalig
BetrSich Kontrolle

Gefährd. 

Klasse

Nr. Typ kW Ausfall Mängel behoben nächster Termin

Bahnhof Bahnhofstraße 99 1 Mennekes 22 1 FI Auslösung Hamler i.O. Okt. 14 Okt. 14 3

Rathaus Marktplatz 2 Mennekes 22 i.O. Okt. 14 Okt. 14 3

Ricardo Güglingstraße 3 Mennekes 22 i.O. Sep. 14 Sep. 14 3

TA Lorcher Str. 4 EBG 22 i.O. Okt. 14 Okt. 14 3

Stadtwerke Hof Bürgerstraße 5 5 EBG 22 i.O. Okt. 14 Okt. 14 3

Stadtwerke Hof Bürgerstraße 5 6 Mennekes 22 i.O. Okt. 14 Okt. 14 3

Total Lorcher Str. 199 7 ABB 55 i.O. Nov. 14 Nov. 14 3

Gefährdungsklasse

außergewöhnlich hohe Beanspruchung 1 1 Monat in Betrieb

hohe Beanspruchung 2 3 Monate Defekt

erhöhte Beanspruchung 3 6 Monate

normale Beanspruchung 4 12 Monate

veringerte Beanspruchung 5 24 Monate

niedrige Beanspruchung 6 36 Monate

außergewöhnlich niedrige Beanspruchung 7 48 Monate

 Organigramm der Prüfung und Kontrolle nach BetrSichV, DGUV V3

behoben

FI Auslösung Hamler

i.O.

22 i.O.

Mennekes 22 i.O.

7 ABB 55

Gefährdungsklasse

1 1 Monat

2
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ArbSchG Arbeitsschutzgesetz

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung

BGV A3 (alt) Unfallverhütungsvorschrift

DGUV V3 (neu) Deutsche Gesetzliche Unfallversicherungsvorschrift 3

DIN VDE 0100 Installation elektrotechnischer Anlagen

DIN VDE 0100-410 Schutz gegen elektrischen Schlag

DIN VDE 0100-722 Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

DIN VDE 01000-10 befähigte Person

TRBS technische Richtlinie für Betriebssicherheit

TRBS 1203 befähigte Person

EFK Elektrofachkraft

VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

BEGRIFFE
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„BetrSichV in der Elektrotechnik“ VDE Verlag 121

„Organisation der Prüfung von Arbeitsmitteln“ VDE Verlag 120

Arbeitsschutzgesetzbuch

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung

EWG Energiewirtschaftsgesetz

TRBS 1203 technische Richtlinie für Betriebssicherheit

TRBS 1201 technische Richtlinie für Betriebssicherheit

DGU V3  (neu) Deutsche Gesetzliche Unfallversicherungsvorschrift 3

DIN VDE 0100 Installation elektrotechnischer Anlagen

DIN VDE 0100-410 Schutz gegen elektrischen Schlag

DIN VDE 0100-722 Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

DIN VDE 01000-10 befähigte Person

QUELLENVERZEICHNIS
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